
2. Ausfertigung

Land kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Richtlinie zur Geurährung von Zuwendungen zur Unterstütsung und Förderung der
Arbeit der FraKionen im Kreistag des Landkreises Sächsische Schweizosterzgebirge

(RL - FraKionsförderung)

vom 08.12.2010

Auf der Grundlage von s 31 a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat sachsen
(SächsLKO) vom 19. Juli 1993 (SächsGVBl. S. 577), zulet, geändert durch Artikel 3 des

Gesetzes zur Neugliederung des Gebietes der Landkreise des Freistaates Sachsen und zur
Anderung anderer Gesetze vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. '102) in Verbindung mit $
44 der Häushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung - SäHO)

vom 10. April 2oo1 (sächsGVBl. s. 153), zuletä geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom

13. Dezember 2002 (sächsGVBl. s. 333, 352), und $ 3 Abs. 6 der Geschäftsordnung für den

Kreistag und die Ausschüsse des Landkreises Sächsische Schweiz-Ostezgebirge hat der

Kreistag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am 06.12.2010 folgende Richt-

linie beschlossen.

s1
Zweck der Förderung

Der Landkreis Landkreises sächsische schweiz-ostezgebirge gewährt aus seinem

Haushalt den Fraktionen angemessene Mittel für sach- und Personalkosten zur wahr-
nehmung ihrer fachlichen Aufgaben.

Mit der Gewährung von Zuwendungen nach den Bestimmungen dieser Richtlinie soll die-

Arbeit der FraKionen im Kreistag und der Prozess der politischen willensbildung auf

kommunaler Ebene gefördert werden. Darüber hinaus soll die ehrenamtliche Arbeit der

Fraktionen und der Mitglieder des Kreistages unterstütä werden.

Die unterstüEung der politischen Arbeit der Parteien und wählervereinigungen ist unzu-

lässig.

(1)

(2)

(3)

s2
Zuwendung

(1) Die Voraussetzungen für die Bildung einer Fraktion richten sich nach $ 3 Abs. 1 der Ge-

schäftsordnung dös Kreistages Sächsische Schweiz-Ostezgebirge. Schließen sich Mit-

glieder des Kreistages verschiedener Wahlvorschläge zu einer Fraktion zusammen, ist für

äie Gewahrung der Zuwendung der Zeitpunkt des Zusammenschlusses maßgebend'

(2) Jede Fraktion erhält eine zuwendung gemäß $ 31a Abs. 3 SächsLKrO. Die Höhe der

Zuwendung wird per Kreistagsbeschluss festgesetzt und ist im Haushaltsplan auszuwei-

sen.
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s3
Veruvendungsanveck

(1) Die zuwendungen sind ausschließlich zweckgebunden und als anteiliger Aufwands_
kostenersatz für die Fraktionsarbeit, die Erfüllung der kommunalrechflicÄen Fun6ionen
sowie für die Geschäftsführung der Fraktionen zivenvenden. zur Erfüllung oei tomru_
nalrechtlichen Funktion und zur Geschäftsführung gehören insbesondere:

1. Mieten für Geschäftsräume der Fraktion bzw. Raummieten für Veranstartungen der
Fraktionen,

2. Ausstattung der Geschäftsräume und Geschäftsbedarf,
3. Fachliteratur und Gesetzestelite,
4. lVlitgliedsbeiträge für kommunalpolitische Vereinigungen,
5. Reisekosten (sowohr für Mitgrieder der Fraktion, i gl tur Fahrten zu Lehrgängen, scnu_

lungen und sonstigen Fortbirdungsveranstartungen, ars auch für geradenen- Eri"rt"n, oi"in Fraktionssitzungen auftreten),
6. Personalkosten,
7. Honorare für Gutachten zu Verhandrungspunkten des Kreistages, die von einer Fraktron

in Auftrag gegeben wurden (Abschlussäines entsprechenden Vertrages).
(2) Andern sich die Bemessungsgrundragen für die Gewährung der Zuwendung innerharbeines Monats, wird die Zuwendung anteirig gewährt. Für die 

-Berechnung 
aes ieiiraumesgelten die allgemeinen Bestimmungen tiber Fristen und Termine.

(3) Über Gegenstände, die au-s Mitteln nach S 2 angeschafft worden sind, ist eine Inventartis-te zu führen, die Anschaffung und etwaige Väräußerung der Gegenstände ausweisen
muss. tm Falle der Aufrösung oder der sonltigen Beendigüng der G-eschäfte 

"rnÄi 
Fi"rFon ist diese und sind ihre Mitgrieder verpfriähtet, samflichö aus Fraktionsmitteln ange_schafften Gegenstände an den Landkreis herausiugeben. Nicht veörauchte Gerder srndan den Landkreis zurück zu überweisen.

(4) Aufwandsentschädigungen an Mitgrieder der Fraktionen dürfen aus den Mitteln zur un_terstützung der Fraktionsarbeit nicht gewährt werden. Diese sind in der satzung
über die Entschädigung ehrenamfl icher Tätigkeit abschließend geregelt.

s4
Zuwendungsverfahren

(1) Die Zuwendung wird auf schriftrichen Antrag, der bei der Geschäftsstefle des Kreistages
bis zum 30.1 1 . des vorjahres einzureichen iit, gewahrt. Der Antrag muss mindestens ent-halten:

1. die Bezeichnung der Fraktion,
2. Name, Vorname und Anschrift des vorsitzenden und des Vorstandsmitgrieds, das
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für die finanziellen Angelegenheiten die Verantwortung trägt,
3. die Anzahl der Mitglieder der Fraktion,
4. die Dauer der Zugehörigkeit der Mitglieder zur Fraktion,
5. die Bankvedcindung,
6. die Unterschrift des Vorsitzenden oder die Unterschriften der zeichnungsbefugten Vor-

standsmitglieder der FraKion.

(2) Der Zuwendungsempfänger hat jede Veränderung der Zuwendungsgrundlagen, insbe-

sondere die Bildung oder Auflösung der Fraktion sowie deren personelle Zusammenset-

zung, unverzüglich bei der Geschäftsstelle des Kreistages anzuzeigen..Bei schuldhaftem

Veritoß gegen diese Verpflichtung kann die Zuwendung ganz oder teilweise zurück ge-

fordert wärden. Das Recht des Landkreises, die Zuwendung nach anderen haushalts-

oder zuwendungsrechtlichen Bestimmungen zurück zu fordern, bleibt unberührt.

(3) Die Zuwendung wird in vier Teilbeträgen, zum Qu.artalsbeginn im voraus auf das

vom Zuwendunglempfänger angegebene Konto durch Überweisung gezahlt'

(4) Soweit in dieser satzung nichts anderes bestimmt ist, gelten die Bestimmungen der

SäHO entsprechend.

s5
Verwendungsnachweis

(1) Zum Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung ist Übel die jeweiligen Aus-
gaben Buch zu führen; die Einlelausgaben müssen sich durch Quittungen, Belege und

sonstige Unterlagen jeweils nachweisen lassen.

(2) Die unter Absatz 1 genannten Nachweise sind entsprechend $ 31 a Abs. 3 SächsLKrO in

einfacher Form bis spätestens 30. Juni des Folgejahres bei der Geschäftsstelle des Kreis-

tages zur Prüfung einzureichen. Der einfache Verwendungsnachweis besteht aus dem

Sächbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorlage von Belegen, indem Ein-

nahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des Finanzplanes summarlsch zu-

sammenzustellenlind. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sons-

tige Geschäftsunterlagen anzufordernlowie die Verwendung der Zuwendung durch örtli-

cie Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prtifen zu lassen. Der Zuwendungs-

empfänger ha-t die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünf-

te iu eieilen. Das Ergebnis der Prüfung ist dem Kreisausschuss bekannt zu geben. Es

wird darauf hingewies-en, dass die zuwendung zurückgefordert werden kann, w€nn die

Mittel nicht zweikentsprechend verwendet wurden, der VeMendungsnachweis nicht ord-

nungsgemäß erstellt bzw. nicht fristgemäß erbracht wird. Nichtverbrauchte Mittel sind dem

Kreishaushalt wieder zurückzuführen.

(3) Verantworflich für die ordnungsgemäße Buchführung sowie die fristgerechte Einreichung

der Belege ist die oder der jeweilige Fraktionsvorsitzende. Die Verantwortlichkeit kann
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auch auf ein anderes Fraktionsmitgried übertragen werden, das der Geschäftsstelle des
Kreistages schriftlich zu benennen ist.

(4) lm Falle des begründeten Verdachtes einer missbräuchrichen ve*endung der nach s 2ausgereichten Gerder isi.eine Tiefenprüfung durch das Rechnungsprüiunf."ri a",
Landratsamtes durchzuführen,_ deren Ergebnis dem Kreistag uerännt ,, ilo". i.t.Dieser entscheidet in . nichtöffenflichär sitzung über das Vorriegän einer
missbräuchlichen Verwendung unter Ausschruss deienigen Mitgrieder, derän Fraktion
vom Vorwurf der missbräuchlichen Verwendung betrofien ist.

s6
In-Kraft-Treten

Pi::.:j.i:rlill: tjitt am Tase der Beschrussfassung in Kraft. Greichzeitis tritt die Richflinie zuruewanrung von zuwendungen.zur Unterstützung und Förderung cler AÄeit der Fraktionen imKreistag des Landkreises sächsische schweiz-östezgeoiige (irL - rrar<tionstoroerrngiuo,n
02.09.2008 außer Krafr.

Pima, den 08.12.2O10

(-,/\ l^.)
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Formblatt Auszahlungsantrag

An

Landkreis Sächsische Schweiz-
Ostezgebirge

Landratsamt, Geschäftsstelle Kreistag

Zehistaer Straße 9
01796 Pirna

(Antags- oder Bewi igungsbehöde)

Ort, Datum

Zutreffendes bitte ankreuzen B oder ausfÜllen

Nicht Zutretfendes biüe streichen

t
ffiVeMa|tUngs-EVerwa|tungs-ELandkreisEFraktion

verband gemeinschafl

Name

Anschrifi (Straß€, Hausnummer, PLz, orl)

Bankverbindung (Bankleitzahl, Konto-Nummer' Geldinstitui)

Bezeichnung wie im Zuwendungsbescheid in EUR



2. Ausfertigung Seite 6 von I

Landkreis Sächsische Schweiz€sterzgebirge

- 
Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen zur unterstütsung und Förderung der

Arbeit der Fnktionen im Kreistag des Landkreises sächsische slhweizosterzg-ebirge
(RL - Fnktionsförderung)

vom 08.12.2010

1. Quartal

2. Quartal

3. Quartal

4. Quartal

5. Nunmehr beantragte Auszahlung

Quartal Beantragte Auszahlung
EUR

Ort, Datum Unterschrifr Vertretungsberec$tigter der Fraktion
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Formblatt Verwendungsnachweis

An
Landkreis Sächsische Schweiz-
Osteegebirge
Landratsamt, Geschäftsstelle Kreistag
Zehistaer Straße 9
01796 Pirna

(Antrags- oder Bewilligungsbehörde)

Ort, Datum

Venvendungsnachweis

zum Zuwendungsbescheid des

vom .................................. Nr.:

Empfänger der Zuwendung:

Betrag und Art der Zuwendung: ................

Zweck der Zuwendung: ............

Sachlicher Bericht

Gesamtautwand und Finanzierung der Arbeiten oder
Zuwendung gewährt ist (Zuwendungsbetrag, Eigenmittel,
Fremdmittel):

Aufgaben, für
Beiträge Dritter,

die die
sonstige
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Zahlenmäßiger Nachweis

tfd.
Nr.

Nr. der
Belege

Tag der
Zahlung

Leistungspf lichtiger oder
Empfänger sowie Grund der
Zahlung

Einnahme
Euro

Ausgabe
Euro


